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Anlage
zu vorstehender Vierter Durchführungsbestimmung

Gebührentabelle

Gebührenpflichtige Sache
___________  Gebühren ________
Mindest- Höchst- Fester

betrag betrag Betrag Bemerkungen
DM DM DM

I. Wettervorhersagen
a) Kurzfristige Wettervorhersagen für alle Zweige

der Wirtschaft (Industrie- und Verkehrsunterneh
men, Handel, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, 
Reichsbahn, Post, VEB u. a m.) sowie staatliche 
Verwaltungen und Einrichtungen und Massenorga
nisationen, bei telefonischem Abruf des Empfän
gers im Abonnement bis zu 36 Stunden Vorher
sagezeit monatlich........................................................................  30,—
Einzelvorhersagen ohne Abonnement bis zu 
36 Stunden Vorhersagezeit ........................................................

b) Kurzfristige Wettervorhersagen für den Rundfunk 
und den Wetterauskunftsdienst der Deutschen Post
für täglich eine Vorhersage monatlich ........................................  200,—
für täglich zwei bis drei Vorhersagen monatlich .. 300,—
für jede weitere tägliche Vorhersage monatlich .. 50,—

•

c) Kurzfristige Wettervorhersagen an die Presse
je Auflageexemplar und Monat....................................................
bei Auflagehöhen von weniger als 30 000 je Monat 60,— 
mit Wetterkarte je Auflageexemplar und Monat .. 
bei Auflagehöhen von weniger als 30 000 je Monat 120,— 

t
d) Wetterwarndienst für alle Zweige der Wirtschaft, 

staatliche Verwaltungen und Einrichtungen sowie 
demokratische Massenorganisationen
Telefonische oder fernschriftliche Warnungen im
Abonnement
vor Sturm,
vor Gewitter,
vor Nebel,
vor ergiebigen Niederschlägen, 
vor Frost und Tauwet.ter 
Monatliche Pauschalgebühr für Warnung 
vor einer gefahrbringenden Witterungserscheinung 
vor zwei gefahrbringenden Witterungs
erscheinungen ..............................................................................
vor drei gefahrbringenden Witterungs
erscheinungen ..............................................................................
vor vier gefahrbringenden Witterung&-
erscheinüngen ..............................................................................
vor fünf gefahrbringenden Witterungs
erscheinungen ..............................................................................

60.—

2,50

Die Festsetzung der Gebühren 
erfolgt durch jede Wetter
dienststelle für jeden Rund-

300____ funksehder und jedes Fern-
’ meldeamt getrennt. Müssen

450,— für die Ausarbeitung einer
r-K___  Wettervorhersage zwei Wetter- '
l0> dienststellen eingesetzt wer

den (z. B. Vorhersage für das 
gesamte Gebiet der DDR), so 
wird eine solche Vorhersage 

0,002 gebührenmäßig wie zwei ge-
* trennte Vorhersagen behan

delt. Wird die gleiche Ge- 
0 004 bietsvorhersage von zwei Sen-

* dem gemeinsam verbreitet,
wird die Gebühr nur einmal 
erhoben.

30,-

55,—

75,—

90,—

(Zuzüglich der entstandenen 
Fernsprech- und Fernschreib
kosten)

100,—
e) Auf bestimmte Jahreszeiten beschränkte War

nungen (Saisonabonnements)
Warnungen vor Frost und Tauwetter für land
wirtschaftliche Betriebe................................................................
Warnungen vor ergiebigen Schneefällen, Schnee
verwehungen, Glatteis und Tauwetter für Ver- 
kehrsunterhehmen .......................................................................

f) Wintersportberichte (ohne Wetteraussichten)
im Abonnement monatlich...........................................................
Einzelauskünfte ........ ......................................................

75,—

75,-

(Zuzüglieh der entstandenen 
Fernsprech- und Fernschreib
kosten)

25,—
2,50

g) Spezialvorhensagen für besondere Zwecke Gebühr nach 
Vereinbarung


